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ft
wohlverdientes Lob für die zärtlicheren und sorgfältigeren
Väter begründet so sollte eö den trägeren Vätern ein um
so größerer Antrieb sein, jenen nachzuahmen. Auch Eure
hohe Dazwischenknnft, verehrte Behörden, kann nur diesen

Zweck befördern, sei es durch strenge Anordnungen, welche

die gesetzwidrigen Versäumnisse verhindern sei eö indem Ihr
durch Eure Gegenwart einen tiefen Eindruck auf diejenigen
Knaben macht, welche es am Fleiße und am guten Betragen

bisher fehlen ließen. Gebe der Himmel, daß meine

Wünsche erhört werden, und ich werde mich rühmen können

nach meinen Kräften zur Verbesserung dieser Anstalt
beigetragen zu haben, deren Ruf so noch mehr gesichert

werden wird zum Vortheile einer Unterrichtsweise, welche,
obgleich vom blinden Fanatismus bekämpft, immer durch
allgemeines einstimmiges Urtheil für eine der weisesten und
vollkommensten erklärt werden wird.

Kauton Zürich.
Freundlich willkommen heißt Dich, lieber schweizerischer

Schulbote, der Einsender und mit ihm hoffentlich
jeder Bürger des Kantor.S Zürich, welcher wünscht, daß

aus den jetzigen bewegten Zeiten ein besseres Geschlecht und
mit ihm also auch eine bessere Zeit nach und nach, wenn
auch langsam, emporwachse. Du bist uns um so nöthiger,
wenn die neue Verfassung in jedem Landbezirke, ja in
jeder Gemeinde einen besonderen Schulrath aufstellt, welcher
zunächst für das Heil der eigenen Schule zu sorgen hat.
Noch wirst Du manche Gemeinde antreffen, wo außer dem

OrtSgciftlichen Wenige, vielleicht niemand sich findet, der

für innere Verbesserung der Schule zu rathen weiß, wenn
eS auch manche treue Hausväter und Vorgesetzte giebt,
welche etwas Besseres wünschen. Auch diejenigen Gemein-

den, welche durch mancherlei Verhältnisse begünstigt sich

bereits so weit erhoben haben, daß sie mit vieler Einsicht

ihren Schulen zu schönerem Leben verhelfen haben, wirst
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Du von großem Nutzen und willkommen seyn, weil auch sie

gerne gestchen werden, sie haben ihr Ziel noch nicht erreicht,
sondern müssen von Jahr zu Jahr noch weiter fortschreiten,
um ihrem heiligen Ziele immer näher zu kommen.

Auch ich möchte Dir einen Rath mitgeben besonders für
kirmere Gemeinden, daß Du denselben ihnen zur Prüfung
vorlegest. Du weißt wohl, daß es viele Gemeinden giebt,
denen schon die ökonomischen Hülfsmittel zur Schulverbesserung

große Sorgen machen, und welche deßwegen darauf
denken müssen, sogenannte Freischnlen zu errichten, weil
so vielen ihrer Bürger schon die Bezahlung des jährliche»
Schullohns sehr schwer fällt. Nicht allenthalben gibt eS

aber reiche Gemeindsbürger, welche durch freiwillige Steuer
ein Capital zusammenlegen können oder wollen, dessen Zinse
hinreichen würden, den Schulmeister ordentlich zu bezahlen
und in Zukunft die Aeltern vom Schullohne zu befreien;
nicht allenthalben finden sich Gemeindgüter, aus welchen

ein solches Capital zu ziehen wäre. Da fragt es sich: Woher

nehmen, ohne die Gemeinde allzusehr zu beschweren?

Mein in mehrern Gemeinden bewährter Vorschlag geht

nun dabin:
1) Das Fundament des Capitals bilden die voraus zu

beziehenden Schullöhne.
Jeder Vater bezahlt für alle seine Kinder, welche noch

die Schule zu besuchen haben, die Schullöhne zum voraus,
und zwar für jedes derselben so viel Schullöhne, als das-

selbe durch den ganzen Schulkurs noch zu entrichten hätte.

Z. B. die Schulzeit zu 7 Jahren gerechnet vom 5—I2ten
Jahre, den Schullohn zu ist., hätte ein Vater von 6
Kindern zu bezahlen

für i Kind von 2 Jahren 7 Schullohne 7 fl.
1 ^ „ 7 ,> 7 »

» 4 „ y 6 z, 6 „ 6

» 4 » »7 „ 6 „ 3 „
» 1 „ 9 3 n 3 „
Zj 1 » S. 7, 1 „

Summa 29 si.
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Für ältere oder später geborne Kinder hätte kein Vater
êîwaS zu bezahlen. Da eS aber manchem Hauövater schwer

fallen müßte/ diese sämtlichen Schullöhne auf Ein Mahl zu
bezahlen, so wird die Summe nach Belieben sogleich oder

in bestimmten Terminen bezahlt/ und das noch nicht
Bezahlte alljährlich verzinset.

2) Ein zweiter Beitrag muß auf den Gemeindgütern
gesucht und dabei die Verhältnisse der betreffenden
Gemeinde berücksichtigt werden.

Z) Ist das noch Fehlende in freiwilliger Steuer zu su-

chen / wobei die Begüterten und die Heirathüsähigen,
welche letzteren zuerst den Vortheil zu hoffen haben,
wohl nicht zurück bleiben werden.

Ist einmahl die Freischule eröffnet, so stehen zur
Vermehrung des SchulfoudS noch mehrere Quellen zu Gebothe,
so daß später nicht nur der Lehrer aus den Zinsen besoldet,

sondern auch mancherlei Lehrmittel angeschafft werden
können. Uncer diese Quellen sind zu rechnen Einzüge von neuen

Bürgern, Braurgelder, Schullöhne von Ansäßen, freiwillige

Steuern bey Anlaß der Schulpredigl und Anderes,
was würdige Vorgesetzte in jeder Gemeinde am besten

auffinden werden.

Wie bald das nicht schwere Opfer sich vielfach wieder

bezahlt, muß jeder einsehen, der nicht seine Augen
verschließen will.

Wir setzen den Fall, unter den oben angeführten 6

Kindern seien st Söhne, jeder dieser Söhne habe auch 6

Kinder, so wird jedem derselben st2 fi. erspart, im Ganzen

genommen also die Summe von 168 fi. und zwar durch ein

sehr geringes Opfer des Vaters. Dieser hätte ohne die

Freischule seine 29 fi. ja doch bezahlen müssen; legt er den.

selben noch 11 fi. als freiwillige Steuer bei, so sollte es

ihm nicht schwer fallen, dieß Capital von st0 fl. in zchcn

Jahren mit den Zinsen zu bezahlen, und noch kann er eS

beinahe erleben, daß sein Beitrag an die Freischule den

Seinigen zehenfachcn Gewinn bringt.
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